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Rechtsbeqgehren (Urk. 2 S. 1 f.):

". Dem mittellosen Klager ohne Einkommen, sei die unentgeltliche
Rechtspflege und Verteidigung zu gewahren.

2.  Beklagte Partei sei gerichtlich zu verpflichten, dem Klager Fr. 500'000.— zu
bezahlen, fir den erlittenen Schaden und Genugtuung plus 10 % seit dem
Datum dieser Klage.

3. Beklagte Partei sei zu verpflichten, dem Klager samtliche Akten tber meine
Person auszuhandigen.

4, Beklagte Partei sei zu verpflichten, dem Klager eine Partei-Entschadigung
von Fr. 3'000.— auszurichten.

5.  Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der beklagten Par-
tei.

6. Es seien beiliegende Unterlagen (zusammen mit der Weisung des Friedens-
richteramtes Winterthur vollstandig) beizuziehen.

7. Es sei die Zeugin C. , Psychologin Zirich, gerichtlich vorzuladen wie
auch D. , PPD, ... [Adresse].

8. Es sei von Amtes wegen die gerichtliche Ruge gegen beklagte Partei vom
Geschworenengericht Zirich (in der Strafsache E. , zZt. Strafanstalt

Pdschwies) beizuziehen."

Beschluss und Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur vom 10. Oktober 2013
(Urk. 170):

Beschluss:

1. Der Prozess wird im Umfang von Fr. 495'000.— als durch Ruckzug der Klage

erledigt abgeschrieben.

2. Das Gesuch des Klagers um Wiedererwagung des Beweisauflagebeschlus-

ses wird abgewiesen.

3. Das Gesuch des Klagers um Wiederholung der Befragung der Zeugin

F. wird abgewiesen.
4. Das Protokollberichtigungsbegehren des Klagers wird abgewiesen.
5. (Mitteilungssatz.)

6. (Rechtsmittelbelehrung.)



Urteil:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Entscheidgebuhr wird auf Fr. 3'100.— festgesetzt. Die Kosten des Be-

weisverfahrens (Zeugenentschadigung) betragen Fr. 300.—.

Die Kosten werden dem Klager auferlegt, infolge Bewilligung der unentgeltli-
chen Prozessfuhrung jedoch einstweilen auf die Staatskasse genommen.
Der Klager wird auf die Nachzahlungspflicht gemass Art. 123 ZPO hinge-

wiesen.

Der Klager wird verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschadigung von
Fr. 2'500.— zuz. 8% MWSt zu bezahlen.

(Mitteilungssatz.)

(Rechtsmittelbelehrung.)

Berufungsantrage (Urk. 169 S. 2 f.):

"1. Das Urteil der Vorinstanz sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass
der Berufungsbeklagte die Personlichkeit des Berufungsklagers verletzt
hat, und der Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, dem Berufungskla-
ger eine Genugtuung von Fr. 5'000.— zuzlglich 5% Zins seit dem
8.10.2007 zu bezahlen.

2. a) Der im vorinstanzlichen Beweisverfahren gestellte Antrag des Beru-
fungsklagers den Beweisauflagebeschluss vom 8.3.2012 zu erganzen
bzw. in Wiedererwagung zu ziehen, sei gutzuheissen.

b) Der im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Antrag, die Befragung der
Zeugin C. sei zu wiederholen, sei gutzuheissen.

c) Das im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Protokollberichtigungsbe-
gehren sei gutzuheissen,

alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuzuglich Mehrwertsteuer fur
beide Instanzen) zulasten des Beklagten."

Verfahrensantriage:

"1.  Eventuell sei dem Berufungsklager in der Person des unterzeichnenden
Anwalts ein Rechtsvertreter im Sinne von Art. 69 ZPO zu bestellen.



2. Subeventuell sei ihm in der Person des unterzeichnenden Anwalts ein
unentgeltlicher Rechtsvertreter im Sinne von Art. 117 ZPO zu bestellen.

3. Sollte das Obergericht der Auffassung sein, die Weiterfiihrung bzw.
(eventuell) die Bestellung des Unterzeichnenden zum Rechtsvertreter
des Berufungsklagers gemass Art. 69 ZPO, oder (subeventuell) zum
unentgeltlichen Rechtsvertreter gemass Art. 117 ZPO muisse naher be-
legt werden, wird héflich darum ersucht, dem unterzeichnenden Anwalt
daflr Frist anzusetzen, und/oder es sei dazu nétigenfalls vom Oberge-
richt ein Bericht des Gesundheitsdienstes der Strafanstalt Thorberg ein-
zuholen."

Erwaqungen:

1.  Sachverhaltstberblick

Der Beklagte hat den Klager als amtlicher Verteidiger im Rahmen einer Verwah-
rungsuberprifung im Kanton Basel-Stadt ab dem 19. Juni 2007 wahrend ca. ei-
nes halben Jahres vertreten. Der Klager macht geltend, dass in dieser Zeit sei-
tens des Beklagten anlasslich der insgesamt sechs bis sieben Besuche in der
Strafanstalt "Poschwies" eine ganze Reihe von Verhaltensweisen zu verzeichnen
gewesen sei, die in ihrer Gesamtheit als Folge einer groben und andauernden
Verletzung des anwaltlichen Vertrauensverhaltnisses eine Personlichkeitsverlet-
zung bewirkt hatten (Urk. 18 S. 2, S. 4 f. und S. 9 f.). Die vom Klager im einzelnen

erhobenen Vorwirfe werden weiter hinten aufgefihrt (vgl. Erw. 4.1.1. und 4.1.2.).

2. Prozessgeschichte

2.1. Mit schriftlicher Eingabe vom 16. August 2009 und unter Beilage der Wei-
sung des Friedensrichteramtes Winterthur machte der Klager das Verfahren mit
obgenannten Rechtsbegehren bei der Vorinstanz rechtshangig (Urk. 1 und 2). Mit
Prasidialverfugung vom 16. November 2009 wurde dem Klager Rechtsanwalt

lic. iur. X.__ als Vertreter im Sinne von § 29 Abs. 2 ZPO/ZH bestellt (Urk. 10).
Das Hauptverfahren wurde schriftlich durchgefihrt (Urk. 18, 65 und 82), wobei es
aufgrund eines versaumten Gesuchs des Beklagten um Entbindung vom An-

waltsgeheimnis (Urk. 39) zu einer zeitlichen Verzogerung kam. Mit Beschluss vom



10. Februar 2012 wurde entschieden, dass der Beklagte mit seiner Duplik ausge-

schlossen sei (Urk. 88).

2.2. Am 8. Marz 2012 erging der Beweisauflagebeschluss (Urk. 93), am 31. Mai
2012 der Beweisabnahmebeschluss (Urk. 105), wobei darin ein erstes Gesuch
um Wiedererwagung des Beweisauflagebeschlusses vom 8. Marz 2012 (vgl.
Urk. 100 S. 5) abgewiesen wurde (Urk. 105 Ziff. 1ll.). Mit Eingabe vom 6. Juni
2012 (Urk. 108) stellte der Klager ein weiteres Wiedererwagungsgesuch betref-
fend den Beweisauflagebeschluss. Dieses Gesuch wurde mit Beschluss vom

13. Juli 2012 abgewiesen (Urk. 111). Mit Beschluss vom 5. Juli 2012 lehnte die
Aufsichtskommission Uber die Anwaltinnen und Anwalte des Kantons Zurich ein
Gesuch um Aktenbeizug ab (Urk. 114), welcher Entscheid vom Verwaltungsge-
richt des Kantons Zurich mit Urteil vom 19. Dezember 2012 bestatigt wurde
(Urk. 132). Am 16. Mai 2013 wurde die Beweisverhandlung mit der persénlichen
Befragung der Parteien und der Einvernahme von zwei Zeugen durchgefuhrt
(Prot. 1 S. 37 ff.). Mit Eingabe vom 12. Juli 2013 verzichtete der Beklagte auf eine
Stellungnahme zum Beweisergebnis (Urk. 153). Der Klager liess seine Stellung-
nahme zum Beweisergebnis am 26. August 2013 einreichen (Urk. 156). Am

10. Oktober 2013 fallte die Vorinstanz die oben wiedergegebenen Entscheide
(Urk. 161 = Urk. 170).

2.3. In Ubereinstimmung mit der Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz (Disposi-
tiv Ziffer 6 des angefochtenen Urteils) erhob der Klager mit Eingabe vom

15. November 2013 Berufung und stellte die obgenannten Antrage (Urk. 169).
Korrekterweise hatte als Rechtsmittel die Beschwerde belehrt werden mussen,
nachdem der Streitwert des zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehrens infolge
des Klageruckzugs im Umfang von Fr. 495'000.— lediglich Fr. 5'000.— betragt (vgl.
Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Klager stellt im Rechtsmittelverfahren zwar ein Begeh-
ren um Feststellung einer Personlichkeitsverletzung (vgl. Urk. 169 S. 2). Dabei
handelt es sich allerdings um einen neuen und damit unzulassigen Antrag

(Art. 326 Abs. 1 ZPO), auf welchen deshalb nicht weiter einzugehen ist. Die Ein-

gabe des Klagers ist nach dem Gesagten als Beschwerde entgegenzunehmen.



2.4. Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegriindet erweist,
kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet wer-
den (Art. 322 Abs. 1 ZPO).

3. Prozessuales

3.1. Auf das Beschwerdeverfahren ist die Schweizerische Zivilprozessordnung
anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Die inhaltliche Uberpriifung des angefochtenen
Entscheids erfolgt hingegen nach der vorinstanzlich angewendeten kantonalzlr-

cherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH).

3.2. Mit der Beschwerde konnen unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich
unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).
Im Beschwerdeverfahren gilt das Rugeprinzip, d.h. die beschwerdefihrende Par-
tei hat klar und substantiiert darzulegen, welchen Mangel (unrichtige Rechtsan-
wendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der angefoch-
tene Entscheid aufweist. Dabei hat der Beschwerdefuhrer sich insbesondere kon-
kret mit den vorinstanzlichen Erwagungen auseinanderzusetzen. Er muss erlau-
tern, welche Erwagung aus welchen Grinden nicht zutreffend ist. Der gertigten
Erwagung sind die aus Sicht des Beschwerdefiihrers zutreffenden Uberlegungen
gegenuber zu stellen und es ist darzutun, zu welchem, von jenem der Vorinstanz
abweichenden Ergebnis diese fuhren. Der Beschwerdeflhrer kann seiner Ruge-
und Begrindungspflicht nicht durch einen globalen Verweis auf bisherige Einga-
ben oder die Akten nachkommen (Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Ha-
senbohler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Art. 321 N 15).

3.3. Gesuche um Wiedererwagung des Beweisauflagebeschlusses vom 8. Mai
2012

3.3.1. Der Klager macht geltend, die Vorinstanz habe seine Gesuche um
Wiedererwagung des Beweisauflagebeschlusses vom 8. Marz 2012 zu Unrecht
abgewiesen (Urk. 169 S. 5 ff.). Der Klager beantragte mit seinen Wiedererwa-
gungsgesuchen, insgesamt vier weitere Behauptungen zum Beweis zu verstel-
len, namlich die Behauptung, dass der Beklagte sein Versprechen, im Verwah-

rungsuberpruafungsverfahren am Appellationsgericht Basel-Stadt gegen das



Gutachten vom 31. Oktober 2007 vorzugehen, nicht eingehalten habe (1), die
Behauptung, dass mehrfach Beanstandungen seitens der Leitung des Be-
suchswesens der Justizvollzugsanstalt an die Adresse des Beklagten gerichtet
worden seien (2), die Behauptung, dass er im Rahmen der Vertretung durch
den Beklagten vergeblich nach Basel gefahren worden sei, weil dieser ihn nicht
Uber seine Unpasslichkeit informiert habe (3), sowie die Behauptung, dass der
Beklagte vom Gerichtsprasidenten im Rahmen des Verwahrungsuberprifungs-
verfahrens mehrfach wegen seines Verhaltens "geriffelt" worden sei (4,

Urk. 100 S. 5 und Urk. 108 S. 2).

3.3.2. Die Vorinstanz begrindete die Abweisung der Wiedererwagungsgesuche
damit, dass Behauptungen, welche ausserhalb der einer Partei grundsatzlich zu-
stehenden zwei Parteivortrage aufgestellt wirden, nicht Prozessgegenstand seien
(Urk. 170 S. 3f1.).

3.3.3. Der Klager stellt sich auf den Standpunkt, dass er die fraglichen Behaup-
tungen bereits in der Klageschrift vom 16. September 2009 (Urk. 2) bzw. in der
personlichen Befragung vom 13. Oktober 2009 vorgebracht habe (Urk. 169 S. 3
ff.).

3.3.4. Es ist zutreffend, dass der Klager die fraglichen Sachverhaltsvorbringen —
mit etwas abweichender Formulierung — bereits in seiner Klageschrift und im
Rahmen der persdnlichen Befragung vorbrachte (vgl. Urk. 2, Ziff. 4 und 5 und
Prot. | S. 7 f.). Personliche Eingaben, welche die Partei vor Anordnung der Vertre-
tung macht, sind denn auch nicht von vornherein unbeachtlich (BGer.
2C_550/2007 E. 5.2; BGE 102 la 23; BGE 95 Il 280). Insofern ist die Argumenta-
tion der Vorinstanz, wonach die Behauptungen aufgrund des Umstandes, dass
sie ausserhalb der beiden Parteivortrage erfolgt seien, unbeachtlich seien, nicht
stichhaltig. Das Gesagte andert jedoch nichts daran, dass die Vorinstanz die Wie-
dererwagungsgesuche zu Recht abgewiesen hat. Gemass § 133 ZPO/ZH wird
(unter anderem) Beweis erhoben Uber erhebliche streitige Tatsachen. Das damit
angesprochene Recht auf Beweis gibt der beweisbelasteten Partei einen An-
spruch auf Abnahme form- und fristgerecht anerbotener Beweise zu rechtlich er-

heblichen strittigen Behauptungen. Ob das Vorbringen tUber einen Anspruch



rechtserheblich ist, ist aufgrund einer grindlichen Auseinandersetzung des Rich-
ters mit dem Prozessstoff in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht zu beurteilen.
Ist eine Behauptung unerheblich, muss die Beweiserhebung unterbleiben
(Frank/Strauli/Messmer, Kommentar zur zircherischen Zivilprozessordnung, N 3
zu § 133, m.w.H.).

3.3.5. Wer in seiner Personlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf
Leistung einer Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und
diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 OR). Wie bereits die
Vorinstanz zutreffend ausgefthrt hat (vgl. Urk. 170 S. 12 f.), muss der Eingriff
aussergewohnlich schwer sein und in seinen Auswirkungen das Mass einer Auf-
regung oder alltaglichen Sorge klar Ubersteigen. Nicht ausreichend ist, wenn je-
mand schockiert ist oder Unannehmlichkeiten empfindet. Erforderlich sind viel-
mehr physische oder psychische Leiden, verursacht durch eine Verletzung der
Personlichkeit, die das Wohlbefinden beeintrachtigt (BSK OR I-Heierli/Schnyder,
Art. 49 N 11). Selbst wenn die von der Vorinstanz nicht zum Beweis verstellten
klagerischen Behauptungen zutreffend sein sollten, ist nicht ersichtlich, inwiefern
diese Sachverhalte den Schutzbereich der Personlichkeit des Klagers tangieren,
geschweige denn verletzen konnten. Es handelt sich damit nicht um rechtserheb-
liche Tatsachen, welche zum Beweis hatten verstellt werden missen. Im Ergebnis
hat die Vorinstanz die Wiedererwagungsgesuche deshalb zu Recht abgewiesen,

weshalb sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegrindet erweist.
3.4. Gesuch um Wiederholung der Zeugenbefragung von F.

3.4.1. Die Zeugin F._____, ein Vergewaltigungsopfer des Klagers, wurde auf de-
ren Gesuch hin gestutzt auf § 145 ZPO/ZH unter Ausschluss der Parteien sowie
des klagerischen Rechtsvertreters befragt (Prot. S. 59 ff.). Bereits in der Stellung-
nahme zum Beweisergebnis vom 26. August 2013 beantragte der Klager, die Be-
fragung der Zeugin F.___ zu wiederholen. Damals beanstandete er, dass die
Aussagen der Zeugin nicht auf Tonband aufgenommen worden seien (Urk. 156
S.8f).



3.4.2. Im Beschwerdeverfahren beanstandet der Klager, dass nicht nur die Par-
teien, sondern auch sein Rechtsvertreter von der Befragung ausgeschlossen
worden sei, obwohl die Zeugin einzig den Ausschluss der Parteien beantragt ha-
be. Weiter halt der Klager an seiner bereits vor Vorinstanz erhobenen Kritik fest,
dass diese die Erganzungsfragen 2 bis 4 nicht zugelassen habe (vgl. Prot. | S.
65). Dadurch sei sein Anspruch auf ein faires Verfahren im Sinne von Art. 29 Abs.
1 und 2 BV sowie Art. 6 EMRK verletzt worden (Urk. 169 S. 7 f.).

3.4.3. Die Vorinstanz hat dem Gesuch um Wiederholung der Zeugenbefragung
von F._ nicht entsprochen (Dispositiv-Ziffer 3 des angefochtenen Beschlus-
ses). Die im vorinstanzlichen Verfahren zustandige Referentin erklarte den Par-
teien im Detail den Ablauf der fraglichen Zeugenbefragung, insbesondere dass
die Zeugin F.__ unter Ausschluss der Parteien befragt werde (vgl. Prot. | S. 59
f.). Die Parteien und der Rechtsvertreter des Klagers erklarten sich mit diesem
Vorgehen einverstanden (Prot. | S. 60). Dabei musste dem Klager auch bewusst
werden, dass sein Rechtsvertreter bei der im Bluro der Referentin durchgefuhrten
Zeugenbefragung (Prot. | S. 61 und S. 64 ) nicht anwesend sein konnte. Indem
der Klager im Beschwerdeverfahren die Modalitaten der Zeugenbefragung kriti-
siert, nachdem er sich vor Vorinstanz damit einverstanden erklart hatte, verhalt er
sich widerspruchlich. Wenn er mit dem Vorgehen der Vorinstanz nicht einverstan-
den gewesen ware, hatte er dies bereits vor Vorinstanz beanstanden mussen.
Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts sind formelle Fragen ihrer
Natur nach frihestmoglich zu bereinigen, bevor das Verfahren seinen Fortgang
nimmt. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und des Verbots des
Rechtsmissbrauchs ist ein Verfahrensfehler so frih als moéglich geltend zu ma-
chen, d.h. sobald eine Partei davon Kenntnis erlangt. Das Recht, sich auf einen
Verfahrensmangel zu berufen, ist verwirkt, wenn mit der Rige zugewartet wird,
obwohl der Mangel schon vorher hatte festgestellt und gerugt werden konnen
(BGE 135111 334 E. 2.2 S. 336, 134 1 20 E. 4.3.1 S. 21,132 11 485 E. 4.3 S. 496,
130 11166 E. 4.3 S. 75)

Die Erganzungsfragen 2 und 4 hat die Vorinstanz richtigerweise nicht zuge-

lassen. Sie erwog in diesem Zusammenhang zutreffend, dass diese Fragen nicht
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Thema des Beweissatzes 9 gewesen und im Prozess auch nie behauptet worden
seien (Prot. | S. 65). Entgegen dem Klager hat die Vorinstanz der Zeugin die Er-
ganzungsfrage 3 gestellt, wobei sie einzig den Wortlaut "zu Ihrem Befinden" weg-
gelassen hat, und zwar ebenfalls zu Recht, nachdem dieser Aspekt der Ergan-

zungsfrage ebenfalls nicht Gegenstand des Beweissatzes 9 war.

3.4.4. Die Einvernahme der Zeugin F. ist nicht zu wiederholen. Die Be-

schwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegrundet.
3.5. Protokollberichtigungsbegehren

3.5.1. Weiter beanstandet der Klager die Abweisung des in der Stellungnahme
zum Beweisergebnis vom 26. August 2013 gestellten Protokollberichtigungsbe-
gehrens. Er beantragte, das Protokoll sei insofern zu berichtigen, als dort vor der
zweiten Befragung der Zeugin F.___ nicht vermerkt worden sei, dass der Be-

klagte gesagt habe: "Sie wird sich erinnern." (Urk. 156 S. 8).

3.5.2. Die Vorinstanz hat das Protokollberichtigungsbegehren zu Recht abgewie-
sen. Sie hat zutreffend ausgeflhrt, dass den Parteien lediglich das Wort erteilt
worden sei, um Erganzungsfragen zu stellen, nicht hingegen, um allfallige weitere
Ausserungen zu machen (Urk. 170 S. 5). Die vom Klager behauptete Ausserung
des Beklagten musste deshalb nicht protokolliert werden. Folglich erweist sich die

Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegrindet.

4. Materielles

4.1. Der Klager ist nach der allgemeinen Beweisregel von Art. 8 ZGB dafur be-
weispflichtig, dass der Beklagte wahrend seiner Tatigkeit als Verteidiger des Kla-
gers dessen Persdnlichkeit verletzt hat. Zu den vom Klager gegentber dem Be-

klagten erhobenen Vorwirfen fihrte die Vorinstanz ein Beweisverfahren durch.

4.1.1. Die Vorinstanz auferlegte dem Klager den Hauptbeweis flir seine Behaup-

tung,

- dass der Beklagte als amtlicher Verteidiger des Klagers im Rahmen einer Ver-

wahrungsuberprifung im Kanton Basel-Stadt anlasslich von Besuchen in der
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Strafanstalt "Péschwies" in der Zeit von Mitte 2007 bis Mitte 2008 dem Klager
mehrfach von personlichen Problemen (Krebs, langen Spitalaufenthalten) er-
zahlte (a), das angebliche Interesse seiner Partnerin dem Klager immer wieder
aufdrangte (b), sich Uber die homosexuelle Ausrichtung eines Anwaltskollegen,
der verheiratet sei und zwei Kinder habe, empoérte (c; Urk. 93 Beweissatz 1. a-

c);

- dass der Beklagte den Klager immer wieder mit Sachbuchern ausstattete, die

den Klager nicht interessierten (Urk. 93 Beweissatz 2),

- dass der Beklagte anlasslich eines Besuchs in der Strafanstalt "Péschwies" ein
Handy in die Besucherzelle schmuggelte und es dem Klager mit den Worten, er
konne es behalten, Ubergab, was der Klager jedoch nachhaltig irritiert ablehnte
(Urk. 93 Beweissatz 3),

- dass der Beklagte dem Klager anlasslich eines weiteren Besuchs in der Straf-
anstalt "Poschwies" auf seinem Laptop einen Film mit sadomasochistischem In-

halt zeigte und ihn fragte, ob er auf so etwas stehe (Urk. 93 Beweissatz 4),

- dass der Beklagte gegen Ende der Besuche in der Strafanstalt "Péschwies"
dem Klager einen Film, der von gewalttatigen Jugendlichen in einem amerikani-

schen Camp handelte, zeigte (Urk. 93 Beweissatz 5),

- dass der Beklagte im Rahmen der amtlichen Verteidigung des Klagers an die-
sem Kursinhalte der damals von ihm absolvierten Zusatzausbildung am 10T
(Forensische Prognostik und Forensische Vollzugsspezialisierung) "erprobte"
(Urk. 93 Beweissatz 6).

4.1.2. Dem Beklagten auferlegte die Vorinstanz den Hauptbeweis dafur,

- dass der Beklagte den Klager Gber samtliche Aspekte des in den Jahren 2007
und 2008 vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt gefuihrten Verwahrungs-
Uberprufungsverfahrens, namentlich auch hinsichtlich méglicher Antrage, um-

fassend orientierte (Urk. 93 Beweissatz 7), wobei dem

Klager der Gegenbeweis dafur auferlegt wurde, dass der Beklagte dem Klager

im Rahmen des Verwahrungsuberprifungsverfahrens nicht erklarte, dass sein
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Antrag auf bedingte Entlassung aus der Massnahme im Massnahmetuberpri-

fungsverfahren nicht gestellt werden konne,

- dass der Beklagte mit dem Klager eine gemeinsame Auswertung und Ausei-
nandersetzung mit dem psychiatrischen Gutachten von Dr. G. vom
31. Oktober 2007 vornahm (Urk. 93 Beweissatz 8), wobei dem

Klager der Gegenbeweis dafur auferlegt wurde, dass der Beklagte das Gutach-

ten vom 31. Oktober 2007 nicht einmal mit ihm besprach, obwohl er ein neues

Gutachten erwirken wollte und dem Beklagten dies auch mitteilte,

- dass der Beklagte sich im Einverstandnis mit dem Klager und nachdem dieser
ihm den richtigen Namen und die aktuelle Anschrift mitgeteilt hatte, entschloss,
die frUhere Geschadigte bzw. Zeugin F. zu kontaktieren (Urk. 93 Beweis-

satz 9).

4.2. Als Beweismittel fur die Beweissatze 1 bis 6 wurden die personliche Befra-
gung des Klagers (Prot. | S. 37 ff.) sowie die Akten der Aufsichtskommission uber
die Anwaltinnen und Anwalte in dem vom Klager gegen den Beklagten eingeleite-
ten Disziplinarverfahren abgenommen (Urk. 105). Wie erwahnt lehnte die Auf-
sichtskommission uber die Anwaltinnen und Anwalte und hernach das Verwal-
tungsgericht des Kanton Zurich ein entsprechendes Gesuch um Aktenbeizug der
Vorinstanz ab (vgl. Urk. 114 und 132), weshalb als einziges Beweismittel hinsicht-

lich der Beweissatze 1 bis 6 die personliche Befragung des Klagers verblieb.

Betreffend die Beweissatze 7 bis 9 wurden als Beweismittel 14 Urkunden
(Urk. 66/1-4, 66/10, 66/12+13, 66/19, 103/1-5 und Urk. 121) sowie die personliche
Befragung des Beklagten und als Gegenbeweismittel die persdnliche Befragung
des Klagers, die vorerwahnten Akten der Aufsichtskommission Uber die Anwaltin-
nen und Anwalte des Kantons Zurich (Urk. 105), eine weitere Urkunde (Urk. 52/1)

und die Aussagen von zwei Zeugen (Prot. | S. 61 ff. und S. 66 ff.) abgenommen.

4.3. Die Vorinstanz gelangte nach der Wirdigung der vom Klager in der person-
lichen Befragung gemachten Aussagen zum Ergebnis, dass dieser die ihm mit

den Beweissatzen 1 bis 6 auferlegten Hauptbeweise nicht erbringen konnte.
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4.3.1. Der Klager beanstandet, dass die Vorinstanz ihn hinsichtlich der ihm mit
den Beweissatzen 1 bis 6 auferlegten Hauptbeweise nicht zur Beweisaussage
zugelassen habe (Urk. 169 S. 9 ff.). Er bringt in diesem Zusammenhang vor, dass
die persénlichkeitsrelevanten Ausserungen unter vier Augen stattgefunden hatten,
weshalb er ausser der persdnlichen Befragung und der Beweisaussage keine
weiteren Beweismittel habe anbieten kdnnen. Da gemass § 149 Abs. 3 ZPO/ZH
Aussagen, welche zu Gunsten der befragten Partei lauten, keinen Beweis bilden
wulrden, liege ein klassischer Fall eines Beweisnotstandes vor, bei welchem die
Beweisaussage zulassig sei. Indem er nicht zur Beweisaussage zugelassen wor-
den sei, habe die Vorinstanz seinen Anspruch auf ein faires Verfahren verletzt.
Weiter macht der Klager geltend, dass die Beweisaussage gemass der im Be-
schwerdeverfahren anwendbaren Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht
mehr subsidiaren Charakter habe, sondern den Ubrigen Beweismitteln gleichge-
stellt sei (Urk. 169 S. 10).

4.3.2. Vorab ist erneut darauf hinzuweisen, dass auf das Beschwerdeverfahren
zwar die Schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar ist (vgl. Art. 405 Abs. 1
ZPO), die inhaltliche Uberpriifung des vorinstanzlichen Entscheids hingegen nach
der zurcherischen Zivilprozessordnung erfolgt, weshalb die letztgenannte Riuge
verfehlt ist. Wie erwahnt wird gemass § 133 ZPO/ZH (unter anderem) Beweis er-
hoben Uber erhebliche streitige Tatsachen. Was die Beweissatze 1a - 1¢, 2 und 3
anbelangt, ist nicht ersichtlich, inwiefern die darin festgehaltenen Behauptungen —
sollten sie zutreffend sein — den Schutzbereich der Personlichkeit des Klagers
tangieren. Diese Behauptungen hatten folglich gar nicht zum Beweis verstellt
werden mussen. Hinsichtlich Beweissatz 1 b ist ausserdem zu berUcksichtigen,
dass der Klager an dieser Behauptung im Rahmen der personlichen Befragung
nicht mehr festgehalten hat (vgl. Prot. | S. 37 f.).

4.3.3. Hinsichtlich der in den Beweissatzen 4 bis 6 auferlegten Hauptbeweise ist
die Vorinstanz korrekterweise zum Schluss gelangt, dass der Klager die Haupt-
beweise nicht erbringen konnte. Wie sogleich zu zeigen sein wird, geht der Vor-
wurf des Klagers, die Vorinstanz hatte ihn wegen Vorliegens eines Beweisnot-

standes zu einer Beweisaussage zulassen mussen, fehl.
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Gemass zutreffender vorinstanzlicher Erwagung kann das Gericht nach
§ 150 Abs. 1 ZPO/ZH eine Partei zu einer Beweisaussage uber bestimmte Be-
weissatze anhalten, wenn dies nach dem Ergebnis der persdnlichen Befragung
und des ubrigen Beweisergebnisses geboten scheint. Das kann zutreffen, wenn
mit der Beweisaussage ein noch nicht voll erbrachter Beweis zu erganzen oder
ein noch nicht voll gescheiterter Beweis zu widerlegen ist. Sie kann jedoch auch
zugelassen werden, um als alleiniges Beweismittel einen Beweisnotstand abzu-
wenden (Frank/Strauli/Messmer, a.a.0., N 2 zu § 150). Der Richter hat zu prufen,
ob durch die Abnahme der Beweisaussage die Chance, die Wahrheit zu ermitteln,
erhoht wird (Walder-Richli/Grob-Andermacher, Zivilprozessrecht, 5. Aufl., Zarich
2009, § 29 Rz 19 Fn 21). Auch wenn die genannten Voraussetzungen gegeben
sind, haben die Parteien keinen Anspruch auf Beweisaussage, sondern der Rich-
ter entscheidet dariber nach Ermessen, und zwar gilt das auch dort, wo Beweis-
schwierigkeiten bestehen oder das bisherige Beweisergebnis nicht schlussig ist.
Richterliches Ermessen bestimmt nicht nur dartber, ob es Uberhaupt zur Beweis-
aussage kommt, sondern auch dariber, wem diese auferlegt bzw. gestattet wird.
Dabei ist zu erwagen, ob dieses Beweismittel notig und angebracht sei und ob die
zu erwartende Bestatigung der in der personlichen Befragung gemachten Aussa-
gen unter der Strafandrohung von Art. 306 StGB mit Rucksicht auf das Verhalten
der betreffenden Partei und das iibrige Beweisverfahren geniigend Uberzeu-
gungskraft haben werde (Frank/Strauli/Messmer a.a.O., N 2 f. zu § 150 ZPO).

Die Vorinstanz ist im Ergebnis zutreffend zum Schluss gelangt, dass vor-
liegend von einer Beweisaussage des Klagers abzusehen ist. Aus nachfolgenden
Grinden ist entgegen dem Klager nicht von einem Beweisnotstand auszugehen.
Der Klager gab auf die Erganzungsfrage des Beklagten, ob er, der Klager, jeman-
dem vom behaupteten Vorfiihren der Filme erzahlt habe, zu Protokoll, er habe
seinem Psychologen, Herrn D.___ |, davon erzahlt (Prot. | S. 44). Daraus folgt,
dass die Beweisaussage neben der personlichen Befragung nicht das einzige
Beweismittel darstellte, sondern der Klager als Beweismittel zu den Beweissatzen
4 und 5 die Zeugenbefragung von D._ hatte offerieren kdnnen. Dieser hatte
immerhin dazu befragt werden kdnnen, ob der Klager ihm zeitnah tUber "das Vor-

fuhren dieser beiden Filme" (Prot. | S. 44) erzahlte, weshalb nicht von einem ab-


https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0%2F306&SP=19|wmakwf
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soluten Beweisnotstand ausgegangen werden konnte. Selbst bei Vorliegen eines
Beweisnotstandes lage es jedoch wie ausgefuhrt im Ermessen des Gerichts, ob
es zur Beweisaussage kommt, wobei in das Ermessen der Vorinstanz nicht ohne
Not eingegriffen wirde. Die Vorinstanz wies in diesem Zusammenhang neben
den fehlenden "letzten Zweifeln" auch auf Erinnerungslicken des Klagers hin,
weshalb seine Aussagen nicht auf ihren Realitatsgehalt hin Uberprift werden
konnten (Urk. 170 S. 7 mit Verweis auf Prot. | S. 38: "Ich habe teilweise einen to-
talen Filmriss und kann mich nicht immer genau an alles erinnern."). Deshalb und
aufgrund der unergiebigen Beweislage konnte der Klager auch nicht eine grosse-
re Glaubwurdigkeit fur sich bzw. eine hohere Wahrscheinlichkeit fur seine Version
in Anspruch nehmen als der Beklagte. Da die in den Beweissatzen 4 und 5 um-
schriebenen Vorwurfe vom Beklagten bestritten wurden (Urk. 65 S. 10 f.), und
somit letztlich Behauptung gegen Behauptung stand (wobei die eine nicht wahr-
scheinlicher war als die andere), hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass der
Klager diese Vorbringen nicht beweisen konnte, nachdem die zu seinen Gunsten
in der personlichen Befragung gemachten Aussagen nicht beweisbildend sind.
Jedenfalls liegt keine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes o-

der eine unrichtige Anwendung prozessualer Vorschriften vor (Art. 320 ZPO).

4.3.4. Bei der in Beweissatz 6 festgehaltenen Behauptung, wonach der Beklagte
im Rahmen der amtlichen Verteidigung des Klagers an diesem Kursinhalte der
damals vom Beklagten absolvierten Zusatzausbildung Forensische Prognostik
und Forensische Vollzugsspezialisierung "erprobt" habe, handelt es sich um ein
unsubstantiiertes Vorbringen. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend feststellte, be-
schrieb der Klager — abgesehen vom behaupteten Zeigen der zwei Filme — mit
keinem Wort, was die "erprobten” Kursinhalte gewesen sein sollen. Ebenso wenig
fuhrte er aus, inwiefern ein solches Verhalten konkret seine Personlichkeit verletzt
hatte. Aufgrund des Ergebnisses der personlichen Befragung des Klagers ergibt
sich, dass die in Beweissatz 6 aufgestellte Behauptung neben den Beweissatzen
4 und 5 keine eigenstandige Bedeutung hat, weshalb die Vorinstanz auf diesen

Vorwurf nicht weiter eingehen musste und sich Weiterungen dazu erlbrigen.
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4.4. Nach Vornahme der Beweiswurdigung erachtete die Vorinstanz die vom
Klager gegen den Beklagten erhobenen und in den Gegenbeweissatzen 7 und 8

umschriebenen Vorwurfe als nicht bewiesen (Urk. 170 S. 10 f.).

Der Klager setzt sich in seiner Beschwerdeschrift mit den zutreffenden vor-
instanzlichen Erwagungen betreffend die Beweiswirdigung hinsichtlich der (Ge-
gen-)Beweissatze 7 und 8 nicht hinreichend auseinander. Er beschrankt sich
vielmehr darauf, Auszige seiner in der Stellungnahme zum Beweisergebnis vom
26. August 2013 (Urk. 156) gemachten Ausfuhrungen in die Beschwerdeschrift
hineinzukopieren bzw. die in der Stellungnahme zum Beweisergebnis gemachten
Vorbringen mit anderen Worten wiederzugeben (Urk. 169 S. 12 ff.), anstatt den
gerugten Erwagungen die aus seiner Sicht zutreffenden Uberlegungen gegen-
Uberzustellen und darzutun, zu welchem Ergebnis dies fihren wirde. Dadurch ist
der Klager seiner Rugepflicht nicht nachgekommen. Dies stellt einen nicht beheb-
baren Mangel dar (vgl. Art. 132 ZPO). In diesem Umfang ist auf die Beschwerde
nicht einzutreten. Davon abgesehen kann in den Verhaltensweisen, wie sie in den
Haupt- und Gegenbeweissatzen 7 und 8 umschrieben sind, wohl ein sorgfaltswid-

riges aber noch kein personlichkeitsverletzendes Verhalten gesehen werden.

4.5. Mit Bezug auf den Beweissatz 9 vertrat die Vorinstanz im angefochtenen
Entscheid die Auffassung, dass die Frage, ob die unbestrittene Kontaktaufnahme
des Klagers mit der Zeugin F.___ im Einverstandnis mit dem Klager oder aber
ohne dessen Wissen erfolgt sei, unerheblich sei. Entsprechend ertibrigte sich eine
Beweiswurdigung. Die Vorinstanz erwog mit Bezug auf die fragliche Kontaktauf-
nahme, dass selbst wenn diese ohne das Wissen und damit ohne das Einver-
standnis des Klagers erfolgt sei, die Kontaktaufnahme kein personlichkeitsverlet-
zendes Verhalten des Beklagten darstelle, nachdem die Aufsichtskommission
uber die Anwaltinnen und Anwalte des Kantons Zurich das Vorgehen des Beklag-

ten als pflichtgemass qualifiziert habe (Urk. 170 S. 12).

4.5.1. Der Klager macht geltend, dass gestutzt auf den fraglichen Beschluss der
Aufsichtskommission Uber die Anwaltinnen und Anwalte keine gultigen Schlisse
fur das vorliegende Verfahren gezogen werden kénnten, habe sich die Aufsichts-

kommission doch lediglich zu einem allfalligen berufsrechtlichen Fehlverhalten



-17 -

des Beklagten, nicht hingegen zu einem personlichkeitsverletzenden Verhalten
des Beklagten zu aussern gehabt (Urk. 169 S. 16). Dieser Einwand des Klagers
ist an sich zutreffend, andert jedoch nichts daran, dass die Vorinstanz korrekter-
weise zum Ergebnis gelangt ist, dem Beklagten kénne durch die unbestrittene
Kontaktaufnahme mit der Zeugin F.__ keine (widerrechtliche) Personlichkeits-
verletzung vorgeworfen werden, wenn ihm kein berufsrechtliches Fehlverhalten

anzulasten ist.

4.5.2. Der Klager fuhrte anlasslich der personlichen Befragung vom 16. Mai 2013
auf die Frage, was die Kontaktaufnahme des Beklagten mit der Zeugin F.
bei ihm ausgelOst habe, aus, dass er sich aufgeregt und ihn die ganze Vergan-

genheit gefihlsmassig wieder eingeholt habe (Prot. | S. 52).

4.5.3. Wie bereits weiter oben (Erw. 4.1.5) festgehalten wurde, bildet Vorausset-
zung flr eine Personlichkeitsverletzung ein physisches oder psychisches Leiden,
welches das Wohlbefinden beeintrachtigt, wobei der Eingriff aussergewohnlich
schwer sein und das Mass einer Aufregung oder alltaglichen Sorge klar Uberstei-
gen muss. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Information dartber, dass der Be-
klagte die Zeugin F.___ kontaktiert hat (was beim Klager zur Aufregung geftihrt
haben soll), Uberhaupt geeignet ist, den Schutzbereich der Personlichkeit des
Klagers zu berlhren, geschweige denn eine Personlichkeitsverletzung bei ihm zu
bewirken. Wenn der Klager ausflihrt, die ganze Vergangenheit habe ihn geflhls-
massig wieder eingeholt, so muss davon ausgegangen werden, dass dieser Um-
stand nicht einzig auf die Kontaktaufnahme des Beklagten mit der Zeugin
F.__ ., sondern auf das Verwahrungsuberprifungsverfahren an sich zurtickzu-

fUhren ist.

4.6. Zusammenfassend ist die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangt, dass
der Beklagte wahrend seiner Tatigkeit als Verteidiger des Klagers dessen Person-
lichkeit nicht verletzt hat. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegrindet,

weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.
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5. Notwendige Vertretung / unentgeltliche Rechtspflege

5.1. Dem Klager wurde wie erwahnt mit vorinstanzlicher Prasidialverfugung vom
16. November 2009 Rechtsanwalt lic. iur. X.__ als Vertreter im Sinne von § 29
Abs. 2 ZPO/ZH bestellt (Urk. 10). Der Klager lasst geltend machen, er gehe da-
von aus, dass Rechtsanwalt lic. iur. X.___ gestutzt auf Art. 69 ZPO weiterhin
sein unentgeltlicher Rechtsvertreter sei (Urk. 169 S. 3). Eventualiter beantrage er,
dass dieser ihm auch flr das Beschwerdeverfahren als Vertreter gemass Art. 69
ZPO bestellt werde (Urk. 169 S. 2 und 22). Subeventualiter stellt der Klager den
Antrag, ihm sei fur das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu
gewahren und in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. X.___ ein unentgeltlicher
Rechtsvertreter zu bestellen (Urk. 169 S. 2 und S. 22).

5.2. Da davon auszugehen ist, dass der Klager weiterhin nicht imstande ist, den
Prozess bzw. das Rechtsmittelverfahren selbst zu fuhren, dauert die von der Vor-

instanz angeordnete notwendige Vertretung des Klagers fort.

5.3. Indem der Klager nur im Eventualantrag ein Gesuch um unentgeltliche Pro-
zessfuhrung stellt, scheint er zu Ubersehen, dass die gemass Art. 69 ZPO vertre-
tene Partei die Gerichts- und Vertretungskosten — vorbehaltlich unentgeltlicher
Rechtspflege — selbst zu tragen hat (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7280). Vor diesem Hintergrund ist das Ge-
such um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege als selbstandiges, vom An-
trag um Bestellung eines notwendigen Vertreters nach Art. 69 ZPO unabhangiges

Gesuch zu verstehen.

5.4. Gemass Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechts-
pflege, wenn sie nicht Uber die erforderlichen Mittel verfligt und ihr Rechtsbegeh-
ren nicht aussichtslos erscheint. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst nach
Art. 118 Abs. 1 lit. ¢ ZPO auch die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeistandin
oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Partei not-
wendig ist. Wie die vorstehenden Erwagungen zeigen, erwies sich das Be-
schwerdeverfahren von Anfang an als aussichtslos. Dem Armenrechtsgesuch des
Klagers kann deshalb nicht entsprochen werden. An dieser Stelle sei jedoch da-

rauf hingewiesen, dass der angeordnete Vertreter aus der Gerichtskasse ent-
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schadigt wird, wenn das Honorar infolge Zahlungsunfahigkeit der Partei unein-
bringlich ist (BK-Sterchi, Art. 69 ZPO N 19).

6. Kosten- und Entschadigungsfolgen

6.1. Da die Beschwerde abzuweisen ist und die Hohe der Gerichtskosten und
der Parteientschadigung nicht beanstandet wird, ist das erstinstanzliche Kosten-

und Entschadigungsdispositiv zu bestatigen.

6.2. Der Streitwert im Beschwerdeverfahren betragt unter Ausserachtlassung
des im Beschwerdeverfahren unzulassigen Feststellungsbegehrens Fr. 5'000.—
(vgl. Urk. 169 S. 2). Der Klager unterliegt auch im Beschwerdeverfahren, weshalb
ihm ausgangsgemass die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerle-
gen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Fir das Beschwerdeverfahren hat der Klager zu-
folge seines Unterliegens keinen Anspruch auf eine Entschadigung (Art. 106 Abs.
1 ZPO); dem Beklagten erwuchs kein erheblicher Aufwand (vgl. 95 Abs. 3 ZPO).
Demgemass sind fur das Beschwerdeverfahren keine Entschadigungen zuzu-

sprechen.

Es wird beschlossen:

1.  Das Gesuch des Klagers um Gewahrung der unentgeltlichen Prozessfih-
rung und um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes flr das Be-

schwerdeverfahren wird abgewiesen.

2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er-

kenntnis.

und erkannt:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsdispositiv (Dispositiv-
Ziffer 2-4) wird bestatigt.
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3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebihr wird auf Fr. 1'050.— festgesetzt.

4. Die Gerichtskosten fur das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Klager

auferlegt.

5.  Fur das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschadigungen zuge-

sprochen.

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage eines
Doppels von Urk. 169, sowie an das Bezirksgericht Winterthur, je gegen

Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruck.

7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine nicht vermdgensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Obergericht des Kantons Zirich

|. Zivilkammer
Zurich, 11. Februar 2014
Die Prasidentin: Die Gerichtsschreiberin:
Dr. L. Hunziker Schnider lic. iur. J. Freiburghaus

versandt am: mc
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	3.3.5. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 OR). Wie bereits die   Vorinst...
	3.4. Gesuch um Wiederholung der Zeugenbefragung von F._____
	3.4.1. Die Zeugin F._____, ein Vergewaltigungsopfer des Klägers, wurde auf deren Gesuch hin gestützt auf § 145 ZPO/ZH unter Ausschluss der Parteien sowie des klägerischen Rechtsvertreters befragt (Prot. S. 59 ff.). Bereits in der Stellungnahme zum Bew...
	3.4.2. Im Beschwerdeverfahren beanstandet der Kläger, dass nicht nur die Parteien, sondern auch sein Rechtsvertreter von der Befragung ausgeschlossen worden sei, obwohl die Zeugin einzig den Ausschluss der Parteien beantragt habe. Weiter hält der Kläg...
	3.4.3. Die Vorinstanz hat dem Gesuch um Wiederholung der Zeugenbefragung von F._____ nicht entsprochen (Dispositiv-Ziffer 3 des angefochtenen Beschlusses). Die im vorinstanzlichen Verfahren zuständige Referentin erklärte den Parteien im Detail den A...
	Die Ergänzungsfragen 2 und 4 hat die Vorinstanz richtigerweise nicht zugelassen. Sie erwog in diesem Zusammenhang zutreffend, dass diese Fragen nicht Thema des Beweissatzes 9 gewesen und im Prozess auch nie behauptet worden seien (Prot. I S. 65). En...
	3.4.4. Die Einvernahme der Zeugin F._____ ist nicht zu wiederholen. Die Beschwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet.
	3.5. Protokollberichtigungsbegehren
	3.5.1. Weiter beanstandet der Kläger die Abweisung des in der Stellungnahme zum Beweisergebnis vom 26. August 2013 gestellten Protokollberichtigungsbegehrens. Er beantragte, das Protokoll sei insofern zu berichtigen, als dort vor der zweiten Befragung...
	3.5.2. Die Vorinstanz hat das Protokollberichtigungsbegehren zu Recht abgewiesen. Sie hat zutreffend ausgeführt, dass den Parteien lediglich das Wort erteilt worden sei, um Ergänzungsfragen zu stellen, nicht hingegen, um allfällige weitere Äusserunge...

	4. Materielles
	4.1. Der Kläger ist nach der allgemeinen Beweisregel von Art. 8 ZGB dafür beweispflichtig, dass der Beklagte während seiner Tätigkeit als Verteidiger des Klägers dessen Persönlichkeit verletzt hat. Zu den vom Kläger gegenüber dem Beklagten erhobenen V...
	4.1.1. Die Vorinstanz auferlegte dem Kläger den Hauptbeweis für seine Behauptung,
	- dass der Beklagte als amtlicher Verteidiger des Klägers im Rahmen einer Verwahrungsüberprüfung im Kanton Basel-Stadt anlässlich von Besuchen in der Strafanstalt "Pöschwies" in der Zeit von Mitte 2007 bis Mitte 2008 dem Kläger mehrfach von persönlich...
	- dass der Beklagte den Kläger immer wieder mit Sachbüchern ausstattete, die den Kläger nicht interessierten (Urk. 93 Beweissatz 2),
	- dass der Beklagte anlässlich eines Besuchs in der Strafanstalt "Pöschwies" ein Handy in die Besucherzelle schmuggelte und es dem Kläger mit den Worten, er könne es behalten, übergab, was der Kläger jedoch nachhaltig irritiert ablehnte (Urk. 93 Bewei...
	- dass der Beklagte dem Kläger anlässlich eines weiteren Besuchs in der Strafanstalt "Pöschwies" auf seinem Laptop einen Film mit sadomasochistischem Inhalt zeigte und ihn fragte, ob er auf so etwas stehe (Urk. 93 Beweissatz 4),
	- dass der Beklagte gegen Ende der Besuche in der Strafanstalt "Pöschwies" dem Kläger einen Film, der von gewalttätigen Jugendlichen in einem amerikanischen Camp handelte, zeigte (Urk. 93 Beweissatz 5),
	- dass der Beklagte im Rahmen der amtlichen Verteidigung des Klägers an diesem Kursinhalte der damals von ihm absolvierten Zusatzausbildung am IOT (Forensische Prognostik und Forensische Vollzugsspezialisierung) "erprobte" (Urk. 93 Beweissatz 6).
	4.1.2. Dem Beklagten auferlegte die Vorinstanz den Hauptbeweis dafür,
	- dass der Beklagte den Kläger über sämtliche Aspekte des in den Jahren 2007 und 2008 vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt geführten Verwahrungsüberprüfungsverfahrens, namentlich auch hinsichtlich möglicher Anträge, umfassend orientierte (Urk. 93 B...
	- dass der Beklagte mit dem Kläger eine gemeinsame Auswertung und Auseinandersetzung mit dem psychiatrischen Gutachten von Dr. G._____ vom 31. Oktober 2007 vornahm (Urk. 93 Beweissatz 8), wobei dem  Kläger der Gegenbeweis dafür auferlegt wurde, dass d...
	- dass der Beklagte sich im Einverständnis mit dem Kläger und nachdem dieser ihm den richtigen Namen und die aktuelle Anschrift mitgeteilt hatte, entschloss, die frühere Geschädigte bzw. Zeugin F._____ zu kontaktieren (Urk. 93 Beweissatz 9).
	4.2. Als Beweismittel für die Beweissätze 1 bis 6 wurden die persönliche Befragung des Klägers (Prot. I S. 37 ff.) sowie die Akten der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte in dem vom Kläger gegen den Beklagten eingeleiteten Disziplinar...
	Betreffend die Beweissätze 7 bis 9 wurden als Beweismittel 14 Urkunden (Urk. 66/1-4, 66/10, 66/12+13, 66/19, 103/1-5 und Urk. 121) sowie die persönliche Befragung des Beklagten und als Gegenbeweismittel die persönliche Befragung des Klägers, die vore...
	4.3. Die Vorinstanz gelangte nach der Würdigung der vom Kläger in der persönlichen Befragung gemachten Aussagen zum Ergebnis, dass dieser die ihm mit den Beweissätzen 1 bis 6 auferlegten Hauptbeweise nicht erbringen konnte.
	4.3.1. Der Kläger beanstandet, dass die Vorinstanz ihn hinsichtlich der ihm mit den Beweissätzen 1 bis 6 auferlegten Hauptbeweise nicht zur Beweisaussage zugelassen habe (Urk. 169 S. 9 ff.). Er bringt in diesem Zusammenhang vor, dass die persönlichke...
	4.3.2. Vorab ist erneut darauf hinzuweisen, dass auf das Beschwerdeverfahren zwar die Schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar ist (vgl. Art. 405 Abs. 1 ZPO), die inhaltliche Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids hingegen nach der zürcheris...
	4.3.3. Hinsichtlich der in den Beweissätzen 4 bis 6 auferlegten Hauptbeweise ist die Vorinstanz korrekterweise zum Schluss gelangt, dass der Kläger die Hauptbeweise nicht erbringen konnte. Wie sogleich zu zeigen sein wird, geht der Vorwurf des Kläger...
	Gemäss zutreffender vorinstanzlicher Erwägung kann das Gericht nach § 150 Abs. 1 ZPO/ZH eine Partei zu einer Beweisaussage über bestimmte Beweissätze anhalten, wenn dies nach dem Ergebnis der persönlichen Befragung und des übrigen Beweisergebnisses ...
	Die Vorinstanz ist im Ergebnis zutreffend zum Schluss gelangt, dass vorliegend von einer Beweisaussage des Klägers abzusehen ist. Aus nachfolgenden Gründen ist entgegen dem Kläger nicht von einem Beweisnotstand auszugehen. Der Kläger gab auf die Erg...
	4.3.4. Bei der in Beweissatz 6 festgehaltenen Behauptung, wonach der Beklagte im Rahmen der amtlichen Verteidigung des Klägers an diesem Kursinhalte der damals vom Beklagten absolvierten Zusatzausbildung Forensische Prognostik und Forensische Vollzugs...
	4.4. Nach Vornahme der Beweiswürdigung erachtete die Vorinstanz die vom Kläger gegen den Beklagten erhobenen und in den Gegenbeweissätzen 7 und 8 umschriebenen Vorwürfe als nicht bewiesen (Urk. 170 S. 10 f.).
	Der Kläger setzt sich in seiner Beschwerdeschrift mit den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen betreffend die Beweiswürdigung hinsichtlich der (Gegen-)Beweissätze 7 und 8 nicht hinreichend auseinander. Er beschränkt sich vielmehr darauf, Auszüge...
	4.5. Mit Bezug auf den Beweissatz 9 vertrat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid die Auffassung, dass die Frage, ob die unbestrittene Kontaktaufnahme des Klägers mit der Zeugin F._____ im Einverständnis mit dem Kläger oder aber ohne dessen Wisse...
	4.5.1. Der Kläger macht geltend, dass gestützt auf den fraglichen Beschluss der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte keine gültigen Schlüsse für das vorliegende Verfahren gezogen werden könnten, habe sich die Aufsichtskommission doch l...
	4.5.2. Der Kläger führte anlässlich der persönlichen Befragung vom 16. Mai 2013 auf die Frage, was die Kontaktaufnahme des Beklagten mit der Zeugin F._____ bei ihm ausgelöst habe, aus, dass er sich aufgeregt und ihn die ganze Vergangenheit gefühlsmäss...
	4.5.3. Wie bereits weiter oben (Erw. 4.1.5) festgehalten wurde, bildet Voraussetzung für eine Persönlichkeitsverletzung ein physisches oder psychisches Leiden, welches das Wohlbefinden beeinträchtigt, wobei der Eingriff aussergewöhnlich schwer sein un...
	4.6. Zusammenfassend ist die Vorinstanz zutreffend zum Schluss gelangt, dass der Beklagte während seiner Tätigkeit als Verteidiger des Klägers dessen Persönlichkeit nicht verletzt hat. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie ab...

	5. Notwendige Vertretung / unentgeltliche Rechtspflege
	5.1. Dem Kläger wurde wie erwähnt mit vorinstanzlicher Präsidialverfügung vom 16. November 2009 Rechtsanwalt lic. iur. X._____ als Vertreter im Sinne von § 29 Abs. 2 ZPO/ZH bestellt (Urk. 10). Der Kläger lässt geltend machen, er gehe davon aus, dass ...
	5.2. Da davon auszugehen ist, dass der Kläger weiterhin nicht imstande ist, den Prozess bzw. das Rechtsmittelverfahren selbst zu führen, dauert die von der Vorinstanz angeordnete notwendige Vertretung des Klägers fort.
	5.3. Indem der Kläger nur im Eventualantrag ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung stellt, scheint er zu übersehen, dass die gemäss Art. 69 ZPO vertretene Partei die Gerichts- und Vertretungskosten – vorbehältlich unentgeltlicher Rechtspflege – s...
	5.4. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst nach Art. 118 Abs. 1 ...

	6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	6.1. Da die Beschwerde abzuweisen ist und die Höhe der Gerichtskosten und der Parteientschädigung nicht beanstandet wird, ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv zu bestätigen.
	6.2. Der Streitwert im Beschwerdeverfahren beträgt unter Ausserachtlassung des im Beschwerdeverfahren unzulässigen Feststellungsbegehrens Fr. 5'000.– (vgl. Urk. 169 S. 2). Der Kläger unterliegt auch im Beschwerdeverfahren, weshalb ihm ausgangsgemäss d...

	Es wird beschlossen:
	1. Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.
	2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.
	und erkannt:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
	2. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffer 2-4) wird bestätigt.
	3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'050.– festgesetzt.
	4. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Kläger auferlegt.
	5. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage eines Doppels von Urk. 169, sowie an das Bezirksgericht Winterthur, je gegen Empfangsschein.
	7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

